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Bitte übermitteln Sie den ausgefüllten Fragebogen bis am 25. Februar 2011 elektronisch mit dem Knopf auf der letzten Seite oder per Post an das Departement Volkswirtschaft und Inneres, Generalsekretariat, Frey-Herosé-Str. 12, 5001 Aarau. 
 
Der Fragebogen ist online abrufbar unter http://www.ag.ch/vernehmlassungen.
 
 
Frage 1: 
 
Neue Leitungsstruktur
 
Anhörungsbericht Ziff. 4.2
 
Sind Sie mit der neuen Leitungsstruktur für die Justiz einverstanden?
 
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 2: 
 
Neuordnung der Aufsicht
 
Anhörungsbericht Ziff. 4.3.
 
Sind Sie mit der Neuordnung der Aufsicht grundsätzlich einverstanden?
 
 
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 3: 
 
Justizleitung
 
§§ 29, 30 und 33 neues GOG 
 
Wie beurteilen Sie die Aufgaben und die Zusammensetzung der Justizleitung?
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 4: 
 
Justizgericht
 
§§ 38 und 39 neues GOG
 
Wie beurteilen Sie die Zuständigkeiten und die Zusammensetzung des Justizgerichts?
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 5: 
 
Wohnsitz
 
Anhörungsbericht Ziff. 4.6 und § 18 neues GOG
 
Sind Sie damit einverstanden, dass die Richterinnen und Richter, mit Ausnahme der Richterinnen und Richter des Justizgerichts, ihren Wohnsitz im Kanton Aargau haben müssen und die bis anhin für Friedensrichterinnen und  -richter sowie für Bezirksrichterinnen und  -richter verlangte Wohnsitznahme im Amtskreis entfällt, wobei für nebenamtliche Richterinnen und Richter an kantonalen Gerichten Ausnahmen bewilligt werden können? 
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 6: 
 
Abgangsentschädigung
 
§ 26 neues GOG
 
Sind Sie grundsätzlich damit einverstanden, dass hauptamtliche Richterinnen und Richter, die ohne eigenes Verschulden nicht wiedergewählt werden, eine Abgangsentschädigung erhalten?
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 7: 
 
Neuorganisation der Bezirksgerichte mit den Abteilungen Zivil- und Strafgericht, Jugendgericht, Arbeitsgericht sowie Familiengericht (letztere im Falle der Wahl des Gerichtsmodells im Rahmen der Umsetzung des Kindes- und Erwachsenenschutzes)
 
Anhörungsbericht Ziff. 4.7 und § 50 ff. neues GOG
 
Sind Sie damit einverstanden, dass die Bezirksgerichte in Abteilungen gegliedert werden und dabei die heutige Zusammensetzung der Spruchkörper grundsätzlich beibehalten wird?
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 8:
 
Zuständigkeitsübertragung von Spezialverwaltungsgerichten an das Verwaltungsgericht
 
Anhörungsbericht Ziff. 4.8 sowie Fremdänderungen Personalgesetz, Einführungsgesetz zum Ausländerrecht und Landwirtschaftsgesetz 
 
Sind Sie damit einverstanden, dass das Personalrekursgericht, das Rekursgericht im Ausländerrecht und die landwirtschaftliche Rekurskommission aufgehoben und die Zuständigkeiten dem Verwaltungsgericht übertragen werden?
 
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 9:
 
Spezialverwaltungsgericht
 
Anhörungsbericht Ziff. 4.8 und §§ 62 - 64 neues GOG 
 
Sind Sie damit einverstanden, dass das Steuerrekursgericht und die Schätzungskommission nach Baugesetz zum kantonalen Spezialverwaltungsgericht mit den Abteilungen Steuern sowie Kausalabgaben und Enteignungen zusammengefasst werden?
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 10: Zusätzliche Bemerkungen
 
Hier können Sie Ihre Zusatzbemerkungen anbringen, die nicht zu den bisher genannten Themen gehören.
 
(Wir möchten Sie höflich ersuchen, zusätzliche Bemerkungen zu einem bestimmten Paragraphen direkt in der dem Anhörungsbericht beiliegenden tabellarischen Form des Verfassungs- und Gesetzesentwurfs anzubringen.)
Bitte senden Sie uns Ihre Antworten mit einem Klick auf das Feld "übermitteln". Sie erhalten eine Meldung, dass die Daten erfolgreich übermittelt worden sind. 
 
Sie können uns das Dokument auch per Post an das Departement Volkswirtschaft und Inneres, Generalsekretariat, Frey-Herosé-Str. 12, 5001 Aarau, senden. 
 
Einsendeschluss ist der 25. Februar 2011. Besten Dank.
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